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Präambel1

Der Deutsche Franchiseverband e.V. (DFV) ist ein Unter
nehmensverband, der sich als Kompetenzzentrum für 
Franchising in Deutschland versteht. Er unterstützt den 
Auf und Ausbau von FranchiseSystemen mit dem Ziel, 
Franchising als partnerschaftliche Vertriebsform und Sys
temkooperation in den Bereichen Industrie, Handel, Hand
werk, Gewerbe und Dienstleistung sowohl im gewerblichen 
als auch im nicht gewerblichsozialen Sektor zu fördern.

§ 1 Name und Sitz

Der Verband führt den Namen „Deutscher Franchise
verband e.V.“ (im folgenden DFV genannt). Er ist mit Sitz 
in Berlin im Vereinsregister beim Amtsgericht Berlin
Charlotten burg unter 95 VR 22418 B eingetragen.

§ 2 Zweck des Verbandes

(1) Der DFV wahrt die Interessen der franchisierenden 
und franchisierten Wirtschaft, insbesondere auf den 
Gebieten der Wirtschafts und Finanzpolitik und der 
Rechtsentwicklung auf nationaler und internationaler 
Ebene, gegenüber

•  Gesetzgeber, Regierung und Verwaltung,

•  Wirtschaftsgruppen der Industrie des Handels und 
der Dienstleistung,

•  der Öffentlichkeit.

(2) Der DFV wirkt mit bei

•  der Gestaltung der Rahmenbedingungen der  
FranchiseWirtschaft,

•  dem Auf und Ausbau von FranchiseUnternehmen 
zu KooperationsNetzwerken.

(3) Der DFV hat die Aufgabe

•  der Mitgliederbetreuung und Beratung, insbeson
dere bei Fragen zu Systemaufbau und führung,

•  der Organisation des Erfahrungsaustausches 
in der FranchiseWirtschaft, insbesondere unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Segmente 
und Interessen,

•  der Förderung der Aus und Weiterbildung und des 
QualitätsManagements.

(4) Der DFV fördert den fairen Wettbewerb auf allen  
Ebenen des Franchising.

(5) Der DFV enthält sich jeder auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gewichteten Betätigung.

§ 3 Ethikkodex

Der DFV gibt sich einen Ethikkodex, der für die ordentlichen 
und assoziierten Mitglieder, assoziierten Experten sowie 
Förderer des Verbandes verbindlich ist. Dieser Ethikkodex 
ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 4 Ordentliche Mitgliedschaft und  
assoziierte Mitgliedschaft

(1) Ordentliches Mitglied des DFV können Unternehmen, 
gleich welcher Rechtsform, werden, die Franchising 
im Sinne der Präambel zu dieser Satzung als partner
schaftliche Vertriebsform und Systemkooperation auf 
dem deutschen Markt verwenden. Auf Verlangen des 
DFV ist die Verwendung von Franchising als partner
schaftliche Vertriebsform durch den Bewerber vor 
Aufnahme in den DFV nachzuweisen. Weiterhin müs
sen die Voraussetzung des § 7 sowie die Kriterien der 
Aufnahmeordnung erfüllt und nachgewiesen werden.
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 Die Voraussetzungen der Mitgliedschaft haben für die 
Dauer der Mitgliedschaft vorzuliegen und sind auf Ver
langen dem DFV nachzuweisen. Der Vorstand des DFV 
entscheidet hierbei nach pflichtgemäßem Ermessen, 
ob der Nachweis in geeigneter Form erbracht wurde. 
Er kann eine Nachfrist zur Nachweisführung setzen.

 Der Status von ordentlichen Mitgliedern, die am 
30. September 2002 nicht die Voraussetzungen nach 
Satz (1) erfüllen, bleibt unberührt.

(2) Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht alle Voraussetzungen zum Erwerb der orden
tlichen Mitgliedschaft erfüllen, können befristet als 
assoziierte Mitglieder gemäß § 5 Absatz 4 aufgenom
men werden, verbunden mit der Zielsetzung, die Vor
aussetzungen der ordentlichen Mitgliedschaft gemäß 
§ 7 zu erfüllen.

(3) Besonders verdienstvolle Einzelpersonen können zu 
Ehrenmitgliedern/präsidenten ernannt werden.

§ 5 Assoziierte Experten, assoziierte Förderer und  
assoziierte Mitglieder

(1) Berater, die auf dem Gebiet des Franchising in erheb
lichem Umfang tätig sind, können assoziierte Experten 
werden. Auf Verlangen des DFV ist die Beratung auf 
dem Gebiet des Franchising durch den Bewerber vor 
Aufnahme in den DFV nachzuweisen.

(2) Förderer können Unternehmen, Vereinigungen von 
Unter nehmen, Institutionen und Einzelpersonen wer
den, die Voraussetzungen zum Erwerb der ordentlichen 
Mitgliedschaft nicht erfüllen, den Verbandszweck aber 
ideell oder materiell unterstützen wollen. Auf Verlan
gen des DFV haben die eine Mitgliedschaft als Förderer 
beantragenden Bewerber die Unterstützung des Ver
bandszweckes des DFV zu dokumentieren.

(3) Assoziierte Experten und Förderer haben die Voraus
setzungen der Mitgliedschaft für die Dauer der Mit
gliedschaft zu erfüllen und auf Verlangen des DFV 
nachzuweisen. Der Vorstand des DFV entscheidet 
hierbei nach pflichtgemäßem Ermessen, ob der Nach
weis in geeigneter Form erbracht wurde. Er kann eine 
Nachfrist zur Nachweisführung setzen.

(4) Unternehmen, gleich welcher Rechtsform, die Franchi
sing als partnerschaftliche Vertriebsform und System
kooperation auf dem deutschen Markt verwenden, 

jedoch die Voraussetzungen einer ordentlichen Mit
gliedschaft gemäß § 4 Abs. (1) nicht vollständig erfül
len, insb. den DFVSystemCheck nicht durchführen, 
können gemäß § 4 Abs. (2) als assoziierte Mitglieder 
geführt werden. Der DFV ist berechtigt, von assoziier
ten Mitgliedern nach Ablauf einer Frist von einem Jahr 
seit Begründung der Mitgliedschaft die Durchführung 
des DFVSystemChecks zu verlangen. Im Falle der 
Aufforderung zur Durchführung des DFVSystem
Checks hat das assoziierte Mitglied innerhalb von 
sechs Monaten nach Zugang der schriftlichen Auffor
derung Gelegenheit, den DFVSystemCheck durch
zuführen, um das Zertifikat „DFVSystemCheck“ zu 
erreichen. In diesem Falle gilt § 7 dieser Satzung ent
sprechend.

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft wird schriftlich bei der Geschäfts
führung des DFV beantragt. Der Antrag ist auf An
forderung um alle Auskünfte zu ergänzen, die zur 
Prüfung der Mitgliedschaftsvoraussetzungen, die sich 
aus der Aufnahmeordnung ergeben, notwendig sind. 
Die Aufnahmeordnung ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Über Anträge auf Erwerb der ordentlichen Mitglied
schaft und das Vorliegen der Aufnahmevorausset
zungen entscheidet der Vorstand.

(3) Absatz (1) und Absatz (2) gelten für assoziierte Exper
ten und Förderer entsprechend.

 Die assoziierte Mitgliedschaft endet, sobald der Vor
stand über das Vorliegen aller Voraussetzungen der 
Mitgliedschaft abschließend entschieden hat, spä
testens mit Ablauf von zwei Jahren nach Antragstel
lung. Auf Antrag kann die Frist verlängert werden. 
§ 5 Absatz (4) bleibt unberührt.

(5) Dem Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist beizu
fügen eine Erklärung, dass der Bewerber die Satzung 
des Verbandes, seiner Statuten, den Ethikkodex, der 
Richtlinie zur vorvertraglichen Aufklärung, des Ethik
kodex sowie die Aufrechterhaltung der Voraussetzun
gen für die Mitgliedschaft nach den Bestimmungen 
dieser Satzung und der Aufnahmeordnung als für sich 
verbindlich anerkennt.

(6) Anträge von Bewerbern werden erst nach Entrich
tung der in der Beitragsordnung festgelegten Bearbei
tungspauschale bearbeitet.
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§ 7 Voraussetzung der ordentlichen Mitgliedschaft:  
„DFV-System-Check“

(1) Voraussetzung für den Erwerb und die Aufrecht
erhaltung der ordentl ichen Mitgl iedschaft von 
FranchiseUnternehmen ist die Durchführung des 
„DFVSystemChecks“ für FranchiseSysteme und die 
Erteilung des Zertifikats „DFVSystemCheck“ durch 
den Vorstand des Deutschen FranchiseVerbandes.

(2) Dieses Zertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von drei 
Jahren und muss zur Aufrechterhaltung der Mitglied
schaft jeweils rechtzeitig vor dem Ablauf erneuert 
werden.

(3) Besteht ein ordentliches Mitglied die Prüfung nicht mit 
der Folge, dass der Vorstand des DFV das Zertifikat 
„DFVSystemCheck“ nicht erteilen kann, so hat das 
betroffene Mitglied eine Nachfrist von einem Jahr ab 
Zugang der Entscheidung des Vorstandes des DFV zur 
Behebung der Beanstandungen.

 Werden diese Beanstandungen nicht innerhalb der 
Nachfrist erledigt, so ist der Vorstand des DFV be
rechtigt, bei dem betroffenen ordentlichen Mitglied 
endgültig die Erteilung des DFVZertifikates „DFVSys
temCheck“ abzulehnen.

(4) Der Vorstand des DFV ist auch berechtigt, vor Ablauf 
der Frist von drei Jahren einem ordentlichen Mitglied 
die Führung des Zertifikates „DFVSystemCheck“ zu 
entziehen, wenn Gründe vorliegen, die einer Erteilung 
des Zertifikates „DFVSystemCheck“ entgegen ste
hen.

(5) Als milderes Mittel ist der Vorstand des DFV auch be
rechtigt, in den Fällen, in denen die Erteilung des Zer
tifikates „DFVSystemCheck“ nicht in Betracht kommt 
bzw. die Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifi
kates „DFVSystemCheck“ entfallen sind, die ordent
liche Mitgliedschaft in eine assoziierte Mitgliedschaft 
umzuwandeln.

(6) Die jeweiligen Entscheidungen sind vom Vorstand des 
DFV nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen.

(7) Im Falle einer endgültigen Ablehnung des Zertifikats 
„DFVSystemCheck“ wird das Ausschlussverfahren 
gemäß § 8 (1) d) eingeleitet. Kommt das geringere Mittel 
der befristeten Abstufung der Mitgliedschaft von einer 
ordentlichen in eine assoziierte nicht in Betracht, so 

wird im Falle einer endgültigen Ablehnung oder aber 
des Widerrufs der Erteilung des Zertifikates „DFVSys
temCheck“ das

 Ausschlussverfahren gem. § 8 (1) d) der Satzung des 
DFV eingeleitet. Das betroffene Mitglied hat dabei An
spruch auf rechtliches Gehör. Eine gerichtliche Nach
prüfung des Ausschlusses kann von dem betroffenen 
ordentlichen Mitglied innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Zustellung des Ausschlussbeschlusses 
eingeleitet werden. Die Einleitung eines Nachprü
fungsverfahrens führt nicht zu einer aufschieben
den Wirkung des Ausschlusses. Bei einer befristeten 
Abstufung der Mitgliedschaft in eine assoziierte Mit
gliedschaft gilt § 5 Absatz (4) entsprechend. Bei asso
ziierten Mitgliedern nach § 5 Abs. 4 wird bei endgültiger 
Ablehnung des Zertifikats „DFVSystemCheck“ das 
Ausschlussverfahren eingeleitet; eine weitere Fort
führung der assoziierten Mitgliedschaft kommt dann 
nicht in Betracht.

 Die dem Vorstand bei seiner Entscheidung zustehen
den Ermessensspielräume, insbesondere bezogen auf 
wirtschaftliche und franchisespezifische Einschät
zungen, unterliegen nicht der gerichtlichen Nachprü
fung. Die persönliche Haftung der Vorstandsmitglieder 
ist auf Vorsatz beschränkt.

(8) Die Einzelheiten des „DFVSystemChecks“ regelt eine 
vom Vorstand erlassene Richtlinie in der jeweils gülti
gen Fassung. Die vom Vorstand erlassene Richtlinie ist 
Bestandteil dieser Satzung,

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet

a) durch Austritt, der unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens sechs Monaten zum Schluss des Ka
lenderjahres durch eingeschriebenen Brief an den 
DFV erklärt werden muss;

b) durch Fortfall der Voraussetzung der Mitgliedschaft 
gemäß § 4 und § 5 dieser Satzung und der Aufnah
meordnung, den der Vorstand festzustellen und dem 
betroffenen Mitglied mitzuteilen hat. Dem betroffe
nen Mitglied ist vor der Feststellung durch den Vor
stand rechtliches Gehör zu geben. Die Mitgliedschaft 
ist mit Zugang der Feststellungsentscheidung bei 
dem betroffenen Mitglied unbeschadet des Rechts 
auf Nachprüfung gemäß § 8 Absatz 1 lit. d) beendet;
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c) durch Auflösung des Unternehmens, durch Lö
schung des Unternehmens im Handelsregister 
oder durch Eröffnung eines Insolvenzverfahrens;

d) durch Ausschluss, der bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verstoß gegen die in der Satzung oder 
im Ethikkodex festgelegten wesentlichen Pflichten 
oder bei Nichterteilung bzw. Entzug des Zertifikats 
„DFVSystemCheck“ durch Beschluss des Vor
standes erfolgt. Das betroffene Mitglied kann eine 
gerichtliche Nachprüfung des Ausschlusses ver
langen. Es hat Anspruch auf rechtliches Gehör. Ein 
Nachprüfungsantrag ist von dem betroffenen or
dentlichen Mitglied innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Zustellung des Ausschlussbeschlus
ses bei dem für den Verband zuständigen Gericht 
eingeleitet werden. Die Einleitung eines Nachprü
fungsverfahrens führt nicht zu einer aufschieben
den Wirkung des Ausschlusses.

(2) Die Mitgliedschaft bleibt von einem Wechsel des Inha
bers oder des/der Gesellschafter(s) unberührt.

(3) Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit nicht von 
der Erfüllung etwaiger gegenüber dem DFV noch 
bestehender Verpflichtungen. Rechte am Verbands
vermögen erlöschen mit der Beendigung der Mitglied
schaft.

§ 9 Rechte der Mitglieder

(1) Alle ordentlichen Mitglieder sind nach Maßgabe dieser 
Satzung gleichberechtigt.

(2) Die ordentlichen Mitglieder können

a) an den Versammlungen des DFV teilnehmen, Anträ
ge stellen und sich an den Abstimmungen beteili
gen;

b) an den Einrichtungen und Leistungen des DFV teil
haben;

c) im Rahmen des vom DFV satzungsgemäß verfolg
ten Zweckes Unterrichtung und Beratung verlan
gen;

d) mit der Mitgliedschaft und dem Verbandslogo bzw. 
dem Siegel und Zeichen werben, soweit diese ge
mäß nachstehenden Absätzen (3) und (4) berech
tigt sind, diese zu nutzen.

(3) Assoziierte Mitglieder sind berechtigt, an der Mitglie
derversammlung teilzunehmen, verfügen aber weder 
über ein Stimmrecht noch sind sie wählbar. Das Recht 
zur Verwendung des Verbandslogos sowie die werbli
che Herausstellung der Mitgliedschaft steht den asso
ziierten Mitgliedern nicht zu.

(4) Assoziierte Experten und Förderer haben in der Mit
gliederversammlung kein Stimmrecht und sind nicht 
wählbar; sie können jedoch mit beratender Stimme 
teilnehmen. Assoziierte Mitglieder, Förderer und Ex
perten sind für die Dauer der Mitgliedschaft nach § 5 
berechtigt, die jeweils für diese Mitgliedergruppen be
stehenden Zeichen und Siegel des DFV zu nutzen.

(5) Ehrenmitglieder/präsidenten des DFV haben ohne 
Stimmrecht das Recht zur Teilnahme an den Veran
staltungen des DFV; sie sind von der Beitragszahlung 
befreit.

(6) Ist ein Mitglied mit der Zahlung des fälligen Beitrags 
in Verzug, ruhen seine Rechte unter Beibehaltung der 
Pflichten ab dem Zeitpunkt der dritten Mahnung.

§ 10 Pflichten der Mitglieder

(1) Die ordentlichen Mitglieder des DFV sind verpflichtet:

a) die Bestimmungen der Satzung, des Ethikkodex, 
der Aufnahmeordnung, des DFVSystemChecks 
und der Richtlinien zur vorvertraglichen Aufklärung 
einzuhalten sowie die Beiträge nach Maßgabe der 
Beitragsordnung zu zahlen,

b) den satzungsgemäß gefassten Beschlüssen der 
Vereinsorgane nachzukommen,

c) Veränderungen in ihrer Rechtsform, Firmenbe
zeichnung und in ihrer gesetzlichen Vertretung bei 
der Geschäftsführung des DFV anzuzeigen,

d) Veränderungen in ihrem Unternehmen im Rahmen 
des DFV Jahresfragebogens mitzuteilen.

(2) Absatz (1) gilt für assoziierte Mitglieder, Absatz (1) a) 
bis c) für assoziierte Experten und Förderer entspre
chend.

(3) Der DFV hat natürliche Personen, juristische Personen 
und sonstige Personenvereinigungen als Mitglieder. 
Soweit Mitglieder natürliche Personen sind, unterfallen 
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diesem dem Anwendungsbereich der Europäischen 
DatenschutzGrundverordnung und des hierzu ergan
genen Bundesdatenschutzgesetzes. Der DFV erhebt, 
verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 
Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sach
liche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbei
tungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser 
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben.

 Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mit
gliederdaten:

 1. Name und Anschrift

 2. Bankverbindung

 3. Telefonnummer

 4. EMailAdressen

 5. Funktion im Verband

(4) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vor
schriften der DatenschutzGrundverordnung (insbe
sondere Artikel 15) das Recht auf Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger 
und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichti
gung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

(5) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene 
Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Verände
rung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbe
zogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und 
Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung sei
ner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinaus
gehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu 
Werbezwecken) ist dem Verband nur erlaubt, sofern 
er aus gesetzlichen Gründen hierzu berechtigt ist oder 
das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht 
statthaft.

§ 11 Organe

Organe des DFV sind die Mitgliederversammlung, der Vor
stand und die Geschäftsführung.

§ 12 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des 
DFV; sie entscheidet in allen grundsätzlichen Fragen 
soweit der Vorstand des DFV nicht darüber beschließt. 
Die Mitgliederversammlung hat insbesondere die Auf
gaben:

a) den Präsidenten, den Vizepräsidenten und den 
Schatzmeister sowie die übrigen drei Mitglieder des 
Vorstandes zu wählen und Ehrenmitglieder/präsi
denten zu ernennen,

b) für die jährlich stattfindende Kassenprüfung bis zu 
zwei Kassenprüfer zu berufen,

c) die Aufnahmeordnung, den Ethikkodex, die Bei
tragsordnung, die Bestimmungen des DFVSystem
Checks sowie die Richtlinien zur vorvertraglichen 
Aufklärung, die Bestandteil dieser Satzung sind, zu 
beschließen,

d) über den Jahresabschluss und die Entlastung von 
Vorstand und Geschäftsführung zu beschließen,

e) über vorgeschlagene Satzungsänderungen, ein
schließlich vorgeschlagener Änderungen des 
Ethikkodex, der Beitragsordnung, der Aufnahme
ordnung, der Richtlinie zur vorvertraglichen Aufklä
rung und des BeraterKodex zu beschließen.

(2) Der Vorstand ist zuständig für alle Angelegenheiten, 
die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten 
sind. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der 
Geschäftsordnung, die sich der Vorstand gibt. Redak
tionelle Änderungen im Rahmen der Antragsstellung 
vor dem Vereinsregister sind dem Vorstand des DFV 
vorbehalten.

(3) Zur Mitgliederversammlung treten die Mitglieder min
destens einmal jährlich zusammen (Jahreshauptver
sammlung). Die Einladung zur Mitgliederversammlung 
erfolgt mit einer Frist von vier Wochen unter Bekannt
gabe der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung.

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist ein
zuberufen, wenn mindestens 10 Prozent der Mitglieder 
dies unter Angabe der zu behandelnden Gegenstände 
schriftlich verlangen. Die Einladungsfrist verkürzt sich 
in diesem Fall auf zwei Wochen.
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(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten ein
berufen. Sie wird auch von ihm geleitet, soweit von der 
Mitgliederversammlung nicht ein anderer Versamm
lungsleiter bestellt wird.

(6) Anträge, welche Mitglieder behandelt haben wollen, 
sind spätestens 14 Tage, bei außerordentlichen Mit
gliederversammlungen spätestens 10 Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich bei der Geschäfts
führung des DFV einzureichen. Sie werden den Mitglie
dern unverzüglich bekannt gegeben.

(7) Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
können nur dann zur Abstimmung gebracht werden, 
wenn mindestens 10 Prozent der Mitglieder anwesend 
sind und sich mindestens 75 Prozent der Anwesenden 
dafür aussprechen.

(8) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme.

(9) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederver
sammlung ist beschlussfähig, sofern mindestens 10 
Prozent der stimmberechtigten Mitglieder erschienen 
oder vertreten sind.

§ 13 Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich aus dem Präsidenten, dem 
Vizepräsidenten, dem Schatzmeister und drei weite
ren Vorstandsmitgliedern zusammen. Er besteht aus 
Vertretern von Mitgliedsunternehmen im Sinne von § 4 
Absatz (1) dieser Satzung.

(2) Die Wahl erfolgt jeweils für drei Jahre; Wiederwahl ist 
zulässig.

(3) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglie
des erfolgt durch den Vorstand eine Kooptation für 
den Rest der Amtsperiode. Bei der nächstmöglichen 
Mitgliederversammlung erfolgt die Wahl für den Rest 
der Amtsperiode.

(4) Der Vorstand ist zuständig für alle Angelegenheiten, 
die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 
Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Ge
schäftsordnung, die sich der Vorstand gibt.

(5) Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Auf Verlangen 
werden ihm Auslagen, die Amtsführung mit sich bringt, 
erstattet.

§ 14 Ausschüsse

(1) Der Vorstand kann die Bildung und Auflösung von Aus
schüssen für bestimmte Sachgebiete beschließen. Die 
Ausschüsse haben beratende Funktion.

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse werden von der Geschäfts
führung im Einvernehmen mit dem Vorstand berufen.

(3) Vertreter von FranchiseNehmern können durch Vor
standsbeschluss zu Ausschusssitzungen hinzugela
den werden; sie haben kein Stimmrecht.

(4) Die Ausschüsse haben jeweils einen Vorsitzenden und 
einen stellvertretenden Vorsitzenden; der Vorsitzende 
und dessen Stellvertreter ist ein Vorstandsmitglied 
oder ein vom Vorstand benannter Dritter.

§ 15 Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehre
ren Geschäftsführern. Sie wird vom Vorstand bestellt 
und abberufen.

(2) Ein vom Vorstand zu bestimmendes Geschäftsfüh
rungsmitglied vertritt den DFV hinsichtlich des Aufga
benbereichs der Geschäftsführung.

(3) Die Geschäftsführung hat die Geschäfte des DFV nach 
Maßgabe der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
und den Weisungen des Vorstandes zu führen. Sie ist 
dem Vorstand verantwortlich.

§ 16 Vertretung

(1) Der DFV wird gerichtlich und außergerichtlich durch 
den Präsidenten und ein weiteres Vorstandsmitglied 
oder durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.

(2) Im Innenverhältnis vertritt der Präsident zusammen 
mit dem Vizepräsidenten den Verband, im Fall einer 
nicht nur vorübergehenden Verhinderung der Schatz
meister und/oder ein weiteres Vorstandsmitglied.

§ 17 Beirat

(1) Der DFV hat einen politischen Beirat, der aus bis zu 
7 Mitgliedern besteht, die vom Vorstand berufen werden.

(3) Beiratsmitglieder können auch Verbände sein, mit denen 
der DFV insbesondere in der politischen Arbeit kooperiert.



SATZUNG DEUTSCHER FRANCHISEVERBAND E.V. 7

QUALITÄTSSYSTEME VEREINT.

(4) Der Beirat berät den Vorstand des DFV in Fragen der 
strategischen Ausrichtung und unterstützt diesen bei 
der Verbandsrepräsentation in der Politik und Öffent
lichkeit.

(5) Der Vorstand beschließt die Geschäftsordnung des 
Beirates und kann dem Beirat weitere Aufgaben zu
weisen.

§ 18 Beschlussfassung

(1) Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vor
standes sowie der Ausschüsse werden grundsätzlich 
in offener Abstimmung gefasst. Davon abweichende 
Abstimmungsverfahren sind anzuwenden, wenn sich 
der jeweilige Vorsitzende dafür ausspricht.

(2) Wahlen müssen geheim erfolgen, sofern dies auch nur 
ein einziges Mitglied des betreffenden Wahlgremiums 
verlangt.

(6) Beschlüsse werden in allen Gremien des DFV mit ein
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet der jeweilige Ver
sammlungsleiter. Stimmenthaltungen werden nicht 
mitgezählt.

(7) Beschlüsse über Satzungsänderungen, Änderun
gen des Ethikkodex, des Beraterkodex, der Beitrags
ordnung und der Aufnahmeordnung bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit der in der Mitgliederversammlung 
abgegebenen Stimmen.

§ 19 Niederschriften

(1) Über die Mitgliederversammlungen und die Sitzungen 
des Vorstandes sowie der Ausschüsse werden Nie
derschriften gefertigt. In diesen werden zumindest die 
Beratungsergebnisse und Beschlüsse festgehalten.

(2) Die Niederschrift der Mitgliederversammlung wird vom 
Präsidenten und dem Versammlungsleiter unterzeichnet 
und den Mitgliedern spätestens zwei Monate nach der 
Versammlung in geeigneter Form zugänglich gemacht.

(3) Diese Satzung und die zu ihrem Bestandteil erklärten 
Nebenordnungen sind in ihrer jeweils gültigen Fas
sung beim Vereinsregister einzureichen. Der Vorstand 
des DFV ist berechtigt, redaktionelle Änderungen im 
Rahmen der Antragsstellung vor dem Vereinsregister 
vorzunehmen.

§ 20 Rechnungswesen

(1) Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

(2) Für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen des DFV 
sorgt die Geschäftsführung unter Beteiligung des 
Schatzmeisters.

§ 21 Auflösung

(1) Über eine Auflösung des DFV kann nur eine Mitglieder
versammlung entscheiden, die ausschließlich zu die
sem Zweck einberufen ist.

(2) Zur Annahme des Beschlusses auf Auflösung ist eine 
Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen 
erforderlich, wobei jedoch mindestens 30 Prozent aller 
Mitglieder in der Versammlung vertreten sein müssen. 
Ist die Beschlussfähigkeit dieser Mitgliederversamm
lung nicht gegeben, so wird eine erneute Mitgliederver
sammlung einberufen, die dann ohne Rücksicht auf die 
Zahl der in ihr vertretenen Mitglieder beschlussfähig ist.

(3) Im Falle der Auflösung des DFV oder bei Wegfall steuer
begünstigter Vereinszwecke fällt das Vermögen des 
DFV an die Universität Münster zwecks Verwendung für 
die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

§ 22 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche, die 
aus dieser Satzung erwachsen, ist der Sitz des DFV.

§ 23 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Beschlussfassung durch die Mit
gliederversammlung am 21.05.2014 in Kraft.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit gemäß § 71 Abs. 1 
Satz 4 BGB

Die vorstehende Fassung der Satzung entspricht dem bis
herigen Wortlaut der Satzung unter Berücksichtigung der 
Änderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 17.05.2022.


